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Der Kanton Aargau betreibt ein schweizweit einzigartiges 
Beratungs- und Vollzugsmodell im Bereich Hof- und Re-
cyclingdünger. Und das bereits seit 25 Jahren! Begonnen 
hatte alles mit der kantonalen Fachstelle für Klärschlamm-
verwertung 1988. Während die Düngung von landwirt-
schaftlichen Flächen mit Klärschlamm 2006 wieder einge-
stellt wurde, nahm die Verwertung von Kompost und 
Gärgut eine immer wichtigere Rolle ein. Seit 2002 werden 
sämtliche Hof- und Recyclingdünger in der zentralen Dün-
gerbuchhaltung erfasst.

Im Kanton Aargau hatte die landwirt-
schaftliche Klärschlammverwertung 
seit jeher einen hohen Stellenwert. 
Fachleute im In- und Ausland waren 
sich weitgehend einig, dass eine Wie-
derverwertung der im Klärschlamm 
enthaltenen organischen Abbaupro-
dukte und Pflanzennährstoffe – haupt-
sächlich Stickstoff und Phosphor – als 
Dünger in der Landwirtschaft aus öko-
nomischen und ökologischen Grün-
den sinnvoll ist. Auch der Bund hatte 
diese Rohstoffverwertung gefördert 
und unterstützt. 
Allmählich wurde aber erkannt, dass 
der Klärschlamm neben Wertstoffen 
auch Schadstoffe wie Schwermetalle 
enthalten kann. Ausgehend von die-
sen Erkenntnissen wurden 1977 in der 
Schweiz alle grösseren Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) einer obliga-
torischen Klärschlammkontrolle un-
terstellt (Analysen auf Nährstoffe und 
Schwermetalle). Klarschlämm mit un-
zulässig hohen Schwermetallgehal-
ten wurde von der Verwertung aus-
geschlossen. Zudem wurden den Be-
zügern Lieferscheine mit Angabe der 
ausgebrachten Schlamm- und Nähr-
stoffmengen abgegeben. Die auf den 
1. Mai 1981 in Kraft gesetzte Klär-
schlammverordnung enthielt erst-
mals klare Vorschriften über die Klär-
schlammverwertung. Diese betrafen 
die ARA, die Transporteure sowie die 
Abnehmer.

Kantonale Fachstelle  
für Klärschlammverwertung 
Allmählich setzte sich die Erkennt- 
nis durch, dass die landwirtschaftli-
che Klärschlammverwertung lang-
fristig nur verantwortbar ist, wenn sie 
durch eine Fachberatung begleitet 
wird. Im Oktober 1988 nahm die neue 
Fachstelle für landwirtschaftliche Klär-
schlammverwertung ihre Tätigkeit auf. 
Sie war der damaligen Abteilung Land-
wirtschaft angegliedert und durch die 
ARAs finanziert. Als Begleitgremium 
für den Fachstellenleiter wurde eine 
Fachkommission für Klärschlamm-
verwertung geschaffen. Darin vertre-
ten waren Kläranlagen, der Verband 
aargauischer Abwasserreinigungsan-
lagen (VARA), Klärschlammtranspor-
teure, die landwirtschaftliche Bera-
tung, der Bauernverband Aargau und 
die Abteilung für Umwelt. 

Vier Jahre Einzelkämpfer
Zu einer der ersten Tätigkeiten der 
Fachstelle gehörte die Förderung des 
Bewusstseins bei allen Beteiligten, 
dass Klärschlamm nur im Rahmen ei-
ner guten Düngungspraxis eingesetzt 
werden kann. Bei vielen Klärwärtern, 
Transporteuren und auch bei Land-
wirten musste eine Verhaltensände-
rung angestrebt werden. Zusammen 
mit den ARA-Betreibern wurden In-
formationsanlässe und Bodenproben-
aktionen durchgeführt. Mit einfachen 
Praxisversuchen konnte die Dünge-
wirkung von Klärschlamm aufgezeigt 

werden. Eine besonders wichtige 
Zielgruppe waren die Klärschlamm-
transporteure bzw. die Verwertungs-
unternehmer, die den grössten Teil 
des Klärschlammes direkt auf die Fel-
der ausbrachten. So konnte die Fach-
stelle innerhalb kurzer Zeit wesent-
liche Verbesserungen bei der Klär-
schlammverwertung erzielen. 

Erweiterung der Fachstelle
Ein 1989 erarbeitetes Klärschlamm-
entsorgungs-Konzept zeigte auf, dass 
die bisher landwirtschaftlich verwer-
tete Klärschlammenge – rund 11’000 
Tonnen Trockensubstanz – aufgrund 
der Phosphorbilanzen der Abnehmer-
betriebe weiterhin als Ergänzungs-
dünger eingesetzt werden konnte. Im 
Weiteren wurden auch Anforderun-
gen an die Schlammqualität definiert. 
Am 1. Januar 1993 trat das «Konzept 
für die Klärschlammverwertung in der 
Landwirtschaft» in Kraft. Damit wur-
de – durch die Einstellung von sechs 
nebenamtlichen Beratern – eine ein-

Ruedi Bolliger | Landwirtschaft Aargau | 062 835 28 00

25 Jahre Fachberatung  
für Hof- und Recyclingdünger

Regelmässige Bodenanalysen sind 
eine wichtige Voraussetzung für eine 
gezielte Düngung. Im Rahmen der 
Beratungstätigkeit wurden rund 
24’000 Bodenproben entnommen.
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zugsmengen pro Betrieb überwacht 
werden. Im Rahmen einer interkanto-
nalen Projektgruppe wurde 1995 die 
Düngerbuchhaltung neu program-
miert und gleichzeitig wesentlich er-
weitert. Das neue System ermöglich-
te auch die Verwaltung der Kompost- 
und Hofdüngerabgabe sowie einen 
interkantonalen Datentransfer. 

nehmer eine Zusammenstellung der 
im Vorjahr erfassten Lieferungen. Mit 
der 1993 erfolgten Erweiterung der 
Fachstelle konnte die Düngerbuch-
haltung für alle Kläranlagen einge-
führt werden. Durch dieses koordi-
nierte Vorgehen konnten die Vor-
schriften der damaligen Stoffverord-
nung erfüllt und gleichzeitig die Be-

zelbetriebliche Düngeberatung mög-
lich.
Die Düngeberater, praktizierende Land-
wirte mit Meisterdiplom, nahmen ihre 
Tätigkeit am 1. April 1993 mit folgen-
dem Pflichtenheft auf:

 h Berechnung von Nährstoffbilanzen 
auf den Landwirtschaftsbetrieben 
(Bedarfsnachweis) und Ermittlung 
der maximal verwertbaren Klär-
schlammmengen;
 h Planung des Klärschlammeinsat- 
zes (Schlammart, Kultur, Zeitpunkt, 
Menge);
 h Führung der Düngerbuchhaltung 
und Versand der Lieferscheine an 
die Abnehmer; 
 h Entnahme von Bodenproben zur 
Nährstoffbestimmung;
 h Zusammenarbeit mit den ARA-Be-
treibern und Transporteuren;
 h Information und Suchen neuer Ab-
nehmer.

Als Grundlage für eine gezielte Dün-
gung war die regelmässige Ermitt-
lung des Nährstoffgehaltes der Bö-
den unerlässlich. Im Rahmen der Be-
ratungstätigkeiten wurden über 24’000 
Bodenproben entnommen und durch 
spezialisierte Labors untersucht. Die 
Entschädigungen für die Düngebera-
ter und die Analysekosten wurden 
von den Kläranlagen finanziert. 
Zudem führten die Anstrengungen 
zur Verbesserung der Klärschlamm-
qualität dazu, dass der Schwermetall-
gehalt seit den 1970er-Jahren kon-
tinuierlich abnahm. Aber auch die 
Klärschlammtransporteure investier-
ten in neue Maschinen und Geräte, 
die eine boden-, pflanzen- und um-
weltschonende Verteilung ermöglich-
ten. Die Kläranlagen und die Verwer-
tungsunternehmen nahmen ihre Ver-
antwortung wahr und schufen mit 
grossem Engagement günstige Rah-
menbedingungen für eine umweltge-
rechte Düngung mit Klärschlamm. 

Düngerbuchhaltung 
Die Düngerbuchhaltung war das zen-
trale Instrument für Beratung und 
Vollzug. Dieses speziell entwickelte 
Datenbankprogramm diente der Über-
wachung der Schlammabgaben mit 
den entsprechenden Nährstoffflüssen. 
Den Abnehmern wurden Lieferschei-
ne mit Nährstoffangaben zugestellt. 
Ende Jahr erhielten Abgeber und Ab-

9295 8780 8638 
7624 7906 

6602 
7724 7995 

6621 

4601 3984 3549 3376 3741 

1853 2639 
2178 

2443 2269 

2118 

3231 2149 

2654 

1452 
1207 

1235 
791 560 

865 

989 

1083 
1149 

1302 1297 

1418 
1374 

1151 

749 

619 

527 
462 

409 

0 

2’000 

4’000 

6’000 

8’000 

10’000 

12’000 

14’000 

16’000 

18’000 

20’000 

22’000 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

t 
T

S
 

Klärschlamm 1993 bis 2006 

Klärschlamm entwässert (t TS)
Klärschlamm flüssig (t TS)

Anzahl Abnehmer

Die BSE-Krise war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: 
2006 wurde die immer wieder kritisierte Klärschlammverwertung einge-
stellt.

Gruppenbild vom 29. September 2006, dem zweitletzten Klärschlammtag. 
V. l.: Ruedi Bolliger, Fachstellenleiter, Josef Stutz, Klärschlammver- 
wertungs-Unternehmer, und die Regionalberater Othmar Vollenweider,  
Willy Küng, Franz Freiermuth, Jürg Lüscher und Hans Kneubühler.  
Guido Oeschger fehlt.
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Ab 2005 wurden im Aargau mehrere 
landwirtschaftliche und gewerblich- 
industrielle Vergäranlagen in Betrieb 
genommen. Dadurch kamen neue 
Düngerprodukte in Umlauf wie Gär-
gülle, flüssiges und festes Gärgut. 
Mit neuen Anlagen sowie zunehmen-
den Importen aus Nachbarkantonen 
stieg die im Aargau verwertete Kom-

deshalb ab 2000 auch die landwirt-
schaftliche Verwertung von Kompost. 
In der Folge wurden mit den Kom-
postier- und Vergäranlagen Vereinba-
rungen bezüglich der Fachberatung 
abgeschlossen. Zudem wurde neu 
auch die Abgabe von Kompost und 
Gärgut in der Düngerbuchhaltung er-
fasst. 

Klärschlammverbot  
wegen BSE-Krise 
Im Zuge der BSE-Krise nahmen die 
Diskussionen über die Klärschlamm-
verwertung ab 2001 unerwartete Di-
mensionen an. In der Fachpresse 
wurde eine regelrechte Hetzkampa-
gne gegen Klärschlamm geführt. Ver-
schiedene Label-Organisationen kün-
digten ein Klärschlammverbot ab 2002 
an. Der Schweizerische Milchprodu-
zentenverband forderte ein Einsatz-
verbot auf Futterflächen. In der Folge 
empfahl auch der Schweizerische 
Bauernverband, künftig auf die Klär-
schlammdüngung zu verzichten. Die 
beiden Bundesämter für Landwirt-
schaft (BLW) sowie Umwelt, Wald 
und Landschaft (BUWAL) taten ihre 
Absicht kund, mittelfristig aus der 
landwirtschaftlichen Verwertung aus-
zusteigen. Danach leitete die Bundes-
verwaltung in einer abgestimmten 
Aktion das Ende der landwirtschaft-
lichen Klärschlammverwertung auf 
Ende September 2006 ein. Die BSE- 
Krise dürfte der Tropfen gewesen 
sein, der das Fass zum Überlaufen 
brachte. 

Kompostberatung
Bereits im Klärschlammkonzept von 
1992 wurde darauf hingewiesen, dass 
die landwirtschaftliche Verwertung 
und die Düngeberatung für Klär-
schlamm künftig mit jener von Kom-
post koordiniert werden sollte, weil 
die Stoffverordnung die gleiche Abga-
beregelung für beide Dünger enthält. 
Der Erlass verschiedener neuer Vor-
schriften und die inzwischen eingelei-
teten Ökologisierungs- und Extensi-
vierungsmassnahmen in der Land-
wirtschaft machten diese Koordina-
tion sinnvoll. 
Kompost spielte im Vergleich zu Klär-
schlamm (Menge und Nährstoffge-
halt) zwar eine untergeordnete Rolle. 
Trotzdem war der Kompostabsatz 
längerfristig keineswegs gesichert. 
Es bestanden noch wenig Erfahrun-
gen über seinen zweckmässigen Ein-
satz und seine Düngewirkung. Zu-
dem war die Qualität teilweise unge-
nügend. Es gab auch mehrere Bei-
spiele von unsachgemäss «entsorg-
tem» Kompost. Die neue «Fachstelle 
für Klärschlamm- und Kompostver-
wertung» begleitete und überwachte 

Ein Beispiel von unsachgemäss verteiltem Kompost (Aufnahme März 2000). 
Solche Bilder gehören der Vergangenheit an.
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Die im Kanton Aargau verwertete Kompost- und Gärgutmenge hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Grund ist die Zunahme von Vergärungs-
anlagen.
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Gärgut sind heute gefragte Dünger. 
Dazu beigetragen hat auch der durch 
die Anlagebetreiber bzw. Verwer-
tungsunternehmen angebotene Ver-
teilservice. 

Anstrengungen, diese Flüssigdünger 
pflanzen- und umweltgerecht einzu-
setzen. Als Fazit kann festgehalten 
werden, dass sich die Düngebera-
tung gut etabliert hat. Kompost und 

post- und Gärgutmenge auf über 
130’000 Kubikmeter. Insbesondere 
der Anteil des flüssigen Gärgutes 
stieg in den letzten Jahren stark an. 
Alle Beteiligten unternahmen grosse 

Spezialstreuer ermöglichen eine gleichmässige Verteilung von Kompost und festem Gärgut.
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Neue Vergäranlagen führen zu einem starken Anstieg von flüssigem Gärgut, das umweltgerecht verwertet werden 
muss.
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ter zunehmen. Bemerkenswert ist, 
dass seit Jahrzehnten bedeutende 
Mengen an Klärschlamm, seit vielen 
Jahren auch Kompost, Gärgut und 
Hofdünger aus anderen Kantonen in 
den Aargau eingeführt werden. Mit 
der Düngerbuchhaltung werden die 
Bezugsmengen pro Betrieb jedoch 
aufgrund einer Nährstoffbilanzierung 
beschränkt und auch überwacht. Als 
ausgesprochener Grundwasserkanton 
hat der Aargau eine besondere Ver-
antwortung, dass diese Dünger um-
weltgerecht und verlustarm eingesetzt 
werden. Die vor 25 Jahren geschaffe-
ne und vor 20 Jahren mit mehreren 
regional tätigen Düngeberatern we-
sentlich erweiterte Fachstelle gilt als 
Musterbeispiel, wie ein Problem in 
Zusammenarbeit mit Vollzugsstellen 
und Betroffenen gelöst wurde. Das 
vorliegende kombinierte Beratungs-/
Vollzugsmodell im Bereich Hof- und 
Recyclingdünger ist schweizweit ein-
zigartig. 

Ausblick
Das beschriebene Aargauer System 
hat sich in der Praxis bestens be-
währt. Die Düngeberater haben in ih-
ren Regionen ein grosses Beziehungs-
netz aufgebaut, sind stark verankert 
und gut akzeptiert. Als wichtiges Bin-
deglied zwischen der Praxis und den 
kantonalen Stellen sind sie bei vielen 
Fragen die ersten Ansprechpartner. 
Aus verschiedenen Gründen werden 
die Abgabemengen von Hof- und 
Recyclingdünger weiter zunehmen. 
Neue Tieraufstockungen und die Zu-
sammenlegung von Tierbeständen 
führen zu vermehrten Hofdüngerver-
schiebungen. Es entstehen zudem 
neue Vergäranlagen, die weitere nicht-
landwirtschaftliche Materialien ver-
gären und damit in den landwirt-
schaftlichen Nährstoffkreislauf einfüh-
ren. Hinzu kommt, dass der Nährstoff-
bedarf in der Landwirtschaft künftig 
infolge Extensivierungsmassnahmen, 
abnehmender Nutzflächen und ver-
änderter Düngungsgrundlagen eher 
abnehmen wird. Es dürfte immer 
schwieriger werden, die grossen Men-
gen Flüssigdünger pflanzen- und um-
weltgerecht einzusetzen. Ein Rückfall 
in die alten Klärschlammzeiten darf 
nicht stattfinden. 

geber und Abnehmer wurde eine Va-
riante «Vereinbarung mit Landwirt-
schaft Aargau» angeboten. Danach 
erfolgt die Hofdüngerabgabe in Zu-
sammenarbeit mit den regionalen 
Düngeberatern. Diese berechnen die 
Nährstoffbilanz, ermitteln die not-
wendigen Abgabemengen und deren 
betriebsspezifischen Nährstoffgehal-
te und erfassen die Lieferungen – wie 
diejenigen von Kompost und Klär-
schlamm – in der zentralen Dünger-
buchhaltung. Mit diesem Wechsel 
vom Vertrags- zum Lieferscheinsys-
tem bei der Hofdüngerabgabe konnte 
die bisherige Fachberatung, die Füh-
rung der Düngerbuchhaltung und die 
Überwachung aller Hof- und Recy-
clingdünger optimal organisiert und 
koordiniert werden. Seit nunmehr 10 
Jahren werden sämtliche verschobe-
nen Hof- und Recyclingdünger in ei-
ner zentralen Düngerbuchhaltung er-
fasst. 

Verantwortung wahrgenommen
Der Ackerbaukanton Aargau hat ei-
nen grossen Bedarf an betriebsfrem-
den Düngern. Gemäss Düngungs-
konzept der landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten gilt folgende Priori-
tätenfolge: Hofdünger, Recyclingdün-
ger, Mineraldünger. Heute werden 
über 90 Prozent des anfallenden Kom-
postes und Gärgutes an Landwirt-
schaftsbetriebe abgegeben. Die Hof-
düngerverschiebungen werden wei-

Neuregelung  
der Hofdüngerabgabe
Gemäss der geltenden Gewässer-
schutzgesetzgebung müssen Betrie-
be, die Hofdünger abgeben, schrift-
liche Abnahmeverträge abschliessen 
und diese der kantonalen Behörde 
zur Genehmigung einreichen. Zudem 
muss über die Abgabe Buch geführt 
werden. Im Kanton Aargau wurden 
seit über 30 Jahren Hofdüngerverträ-
ge abgeschlossen. Die effektiv getätig-
ten Hofdüngerverschiebungen (Stoff-
flüsse) wurden aber bis 2001 nicht 
systematisch kontrolliert. Ausgehend 
von den guten Erfahrungen mit der 
Klärschlammberatung wurde das bis-
herige Hofdüngervertragssystem kri-
tisch hinterfragt. Wegen des verän-
derten agrarpolitischen Umfelds, der 
zunehmenden Verschiebung von Hof-
düngern und der notwendigen Auf-
zeichnungen genügte das damalige 
Vertragssystem nicht mehr. Deshalb 
wurde im Rahmen der Erarbeitung 
des Vollzugskonzeptes «Gewässer-
schutz in der Landwirtschaft» auch 
die Hofdüngerabgabe neu geregelt 
und bereits ab 1997 während zweier 
Jahre auf 13 Abgeberbetrieben ge-
testet. Nach Genehmigung des Voll-
zugskonzeptes durch den Regierungs-
rat wurde die neue Regelung auf den 
1. August 2002 in Kraft gesetzt. Im 
Zentrum lag eine Vereinfachung der 
formellen Abgaberegelung. Anstelle 
der bisherigen Verträge zwischen Ab-
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Rund 30 Prozent der erfassten Hofdünger werden aus anderen Kantonen 
zugeführt.
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barte Zusammenarbeit mit den Kom-
postier- und Vergäranlagen sowie 
den Hofdüngerabgebern auswirken 
wird, ist noch unklar. Es ist daher zu 
prüfen, ob in Zukunft mindestens 
eine Grundberatung angeboten wer-
den kann. Der in diesem Bereich er-
reichte hohe Standard sollte gehalten 
werden können. 

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat 
eine internetbasierte Düngerbuchhal-
tung «HODUFLU» entwickelt, welche 
mit der neuen Agrarpolitik ab 2014 
schweizweit eingeführt werden soll. 
Damit erhalten die Abgeber die Mög-
lichkeit, die Düngerlieferungen selber 
zu erfassen. Wie sich diese System-
änderung auf die bisherige verein-

1988 Gründung der Fachstelle für Klärschlammverwertung

1990 Einführung der Düngerbuchhaltung für Klärschlamm

1992 Änderung der Stoffverordnung: Regelung der Klärschlamm- 
abgabe, verschärfte Schwermetall-Grenzwerte, Einführung des  
Bedarfsnachweises

1993 Sechs regionale Düngeberater ermöglichen einzelbetriebliche  
Beratung

1997 Pilotphase Hofdüngerabgabe mit Lieferscheinsystem

1999 Einführung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN)

2000 Miteinbezug der Verwertung von Kompost und Gärgut

2002 Neuregelung der Hofdüngerabgabe, Wechsel vom Vertrags- zum 
Lieferscheinsystem

2003 Sämtliche verschobenen Hof- und Recyclingdünger werden in  
einer Düngerbuchhaltung erfasst

2006 Ende der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung

2012 Pilotphase HODUFLU, Einführung im Aargau ab 2014

Wichtige Stationen in der Düngeberatung

Herzlichen Dank!
Ruedi Bolliger war seit der Schaf-
fung der Fachstelle für Klär-
schlammverwertung – heute Hof- 
und Recyclingdünger – im Jahre 
1988 deren engagierter Leiter. Er 
hat diesen Fachbereich während 
eines Vierteljahrhunderts geprägt 
und laufend weiterentwickelt. 
Der beratende Vollzug in Zusam-
menarbeit mit den regionalen 
Düngeberatern hat sich bis heute 
bewährt und ist in der Praxis an-
erkannt und geschätzt. Wir dan-
ken Ruedi Bolliger für seine gros-
sen geleisteten Dienste und wün-
schen ihm alles Gute im vor we-
nigen Wochen angetretenen wohl-
verdienten Ruhestand. 

Matthias Müller
Leiter Landwirtschaft Aargau

Schleppschlauchverteiler ermöglichen einen pflanzen- und bodenschonenden sowie emissionsarmen Austrag von 
Gülle und flüssigem Gärgut.
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